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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu dem unter Tagesordnungspunkt 6 
vorgesehenen Bezugsrechtsausschluss gemäß §§ 203 Abs. (2) Satz 2, 186 Abs. (4) 
Satz 2 AktG: 

„Der vorgeschlagene Beschluss zur Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2009 sieht grundsätzlich 
vor, die neuen Aktien den Aktionären zum Bezug anzubieten. Er enthält aber auch die Ermächtigung 
des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.  

Die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom 
Bezugsrecht auszunehmen, ist erforderlich, um ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis 
darstellen zu können. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien 
werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die 
Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf 
Spitzenbeträge gering. Vorstand und Aufsichtsrat halten den Ausschluss des Bezugsrechts aus 
diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für angemessen. 

Weiterhin soll der Vorstand die Möglichkeit erhalten, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um den Inhabern oder Gläubigern von noch zu 
beschließenden Wandlungs- und/oder Optionsrechten oder von noch zu beschließenden mit 
Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang 
einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte oder nach Erfüllung 
der Wandlungspflichten zustehen würde. Dies bietet die Möglichkeit zu verhindern, dass im Falle 
einer Ausnutzung der Ermächtigung der Options- bzw. Wandlungspreis für die Inhaber bereits 
bestehender Options- bzw. Wandlungsrechte nach den Options- und Wandlungsbedingungen 
ermäßigt werden muss. 

Zudem soll das Bezugsrecht für das Genehmigte Kapital 2009 ausgeschlossen werden können, 
wenn die Volumenvorgaben und die übrigen Anforderungen für einen Bezugsrechtsausschluss nach 
§ 186 Abs. (3) Satz 4 AktG erfüllt sind. Ein etwaiger Abschlag vom aktuellen Börsenpreis wird 
voraussichtlich nicht über 10 % des Börsenpreises liegen. Diese Möglichkeit des 
Bezugsrechtsausschlusses soll die Verwaltung in die Lage versetzen, kurzfristig günstige 
Börsensituationen auszunutzen und dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst 
hohen Ausgabebetrag und damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Eine 
derartige Kapitalerhöhung führt wegen der schnelleren Handlungsmöglichkeit erfahrungsgemäß zu 
einem höheren Mittelzufluss als eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre. 
Sie liegt somit im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre. Es kommt 
dadurch zwar zu einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechts 
der vorhandenen Aktionäre, die allerdings gleichzeitig die Möglichkeit haben, ihre relative 
Beteiligungsquote und ihr relatives Stimmrecht über Erwerb der dafür notwendigen Aktienzahl über 
die Börse zu erhalten. 

Eine solche Kapitalerhöhung darf 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen. Auf diese 10 % des 
Grundkapitals, die der Bezugsrechtsausschluss betrifft, sind Aktien anzurechnen, die zur Bedienung 
von noch zu beschließenden Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. 
einer Wandlungspflicht ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind, sofern die 
Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung 
des § 186 Abs. (3) Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. Ferner ist 
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auf diese Begrenzung die Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, sofern sie während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. (3) Satz 4 AktG erfolgt. 

Die Ermächtigung, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital gegen Sacheinlagen zum 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder von 
gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patente, Marken, Gebrauchsmuster oder hierauf gerichtete 
Lizenzen, sowie von urheberrechtlichen Nutzungsrechten oder sonstigen Sacheinlagen 
(Vermögensgegenstände) zu erhöhen, soll den Vorstand in die Lage versetzen, in einem geeigneten 
Fall einen solchen Vermögensgegenstand gegen Überlassung von Aktien der Beta Systems 
Software Aktiengesellschaft erwerben zu können. Der Vorstand möchte durch die Schaffung dieses 
Genehmigten Kapitals 2009 zum einen in die Lage versetzt werden, verstärkt seine Strategie 
umzusetzen, Wachstum dort, wo dies aus eigener Kraft nicht oder nicht mit der gewünschten 
Geschwindigkeit erreichbar erscheint, auch durch Akquisitionen von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen zu erreichen. Zum anderen möchte er 
durch den sinnvollen Erwerb geistiger Schutzrechte dazu beitragen können, die Eigenentwicklungen 
der Softwareprodukte weiterhin effizient zu gestalten. Im Rahmen der Entwicklung stellt die Beta 
Systems Software AG vielfach selbstentwickelte Softwareprodukte her, die grundsätzlich frei von 
Schutzrechten Dritter sind. In einigen Fällen kann es aber auch wirtschaftlich sinnvoll oder auch 
rechtlich notwendig sein, sich durch Abschluss entsprechender Lizenzvereinbarungen zum Beispiel 
die Verwendung von Softwareprodukten und -verfahren, an denen Dritte Schutzrechte haben, zu 
sichern. Selbstentwickelte Softwareprodukte werden entsprechend der rechtlichen Möglichkeiten 
geschützt. Hierzu ist jeweils der Ausschluss des Bezugsrechts notwendige Voraussetzung. Die 
vorgesehene Ermächtigung schafft die Voraussetzungen für den Vorstand, bei einer sich bietenden 
Gelegenheit schnell und flexibel mit Zustimmung des Aufsichtsrats handeln und Aktien der 
Gesellschaft einsetzen zu können, die durch teilweise oder vollständige Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2009 geschaffen werden. Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien wird dabei 
vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Berücksichtigung der Interessen der 
Gesellschaft und der Aktionäre festgelegt. Die Kapitalerhöhung darf jedoch 25 % des Grundkapitals 
nicht übersteigen. Durch diese gesetzlich zwar nicht zwingend vorgesehene, jedoch vom Vorstand 
vorgeschlagene Beschränkung soll den Interessen der Aktionäre auf Schutz vor Verwässerung ihrer 
Anteile hinreichend Rechnung getragen werden. Auf diese 25 % des Grundkapitals, die der 
Bezugsrechtsausschluss betrifft, sind Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von noch zu 
beschließenden Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. einer 
Wandlungspflicht ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. (3) Satz 4 
AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. Ferner ist auf diese Begrenzung die 
Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, sofern sie während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. (3) Satz 4 AktG erfolgt. 
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Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2009 
berichten.“ 

 

Berlin im April 2009 

     
Kamyar Niroumand    Gernot Sagl 
Vorstandsvorsitzender   Finanzvorstand 
 


